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Beschlussvorschlag: 
 
Die als Anlage beigefügte „Zweite Satzung zur Anpassung von Satzungen und Verordnun-
gen der Stadt Kamen an den Euro vom....................“ wird beschlossen. 
 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Die Änderung von Satzungen und Verordnungen – soweit Gebührenänderungen anstanden 
– erfolgte bei der Stadt Kamen bereits seit 1999. Es bestand keine rechtliche Verpflichtung 
zur Umstellung von Satzungen und Verordnungen, so dass es sich bei der Angabe des Euro 
um eine rein freiwillige Serviceleistung der Stadt Kamen handelte. 
 
Zwar behalten kommunale Satzungen/Verordnungen, die nach dem 01.01.2002 Bezug auf 
DM-Beträge nehmen, uneingeschränkt ihre Gültigkeit, jedoch sollen aus Gründen der  
Akzeptanzförderung und Gewöhnung, aufgrund des Signalcharakters von Abgaben, Preisen, 
Gebühren und sonstigen Entgelten sowie der Gültigkeit von Satzungen/Verordnungen über 
den 01.01.2002 hinaus nun auch die bisher noch nicht angepassten Satzungen/ Verordnun-
gen geändert werden. 
 
So weit zur Erreichung glatter Euro-Beträge Rundungen durchgeführt werden, ist gemeind-
licherseits jeweils eine Einzelsatzungsänderung notwendig. Eine solche Satzungsänderung 
hat immer konstitutiven Charakter, weil durch die Auf- oder Abrundung eine materielle Mehr- 
oder Minderbelastung für den Bürger entsteht. Aus diesem Grund ist die Neufestsetzung 
glatter Euro-Beträge eine materielle Satzungsänderung, bei der alle gesetzlich erforderlichen 
Verfahrenschritte und Förmlichkeiten einzuhalten sind. Allerdings ist nach Auffassung des 
Innenministers ausdrücklich zulässig, dass derartige Satzungsänderungen in einer Artikel-
satzung zusammengefasst werden. 

Der Bürgermeister

Vorlage 
 
Nr. 277/2001 



2 

 
Anders stellt sich die Situation dar, wenn auf eine entsprechende materielle Satzungsände-
rung durch Glättung bzw. Änderung des neuen Euro-Betrages verzichtet wird. Eine derartige 
Umstellung von Satzungen hat nur rein deklaratorische Wirkung, denn der Regelungsinhalt 
der Satzung ändert sich hierbei nicht. Zwar genügt in derartigen Fällen einer wertgleichen 
Umstellung auf den Euro nach Auffassung des Innenministeriums eine formlose Bekannt-
machung des Satzungstextes, die Verwaltung empfiehlt jedoch auch diese Satzungsände-
rungen im Rahmen einer Artikelsatzung durchzuführen. 
 
Eine Anpassung von Betragsangaben an praktische Bedürfnisse durch Glättung der Beträge 
ist nicht allgemein verbindlich geregelt. Ein Landesgesetz mit einheitlicher Festlegung exis-
tiert nicht. Vielmehr ist jede Satzung/Verordnung dem Einzelfall entsprechend anzupassen. 
 
So werden Beträge in Satzungen/Verordnungen, die den Bürger unmittelbar betreffen und 
somit unzweifelhaft Signalcharakter besitzen, aus Gründen der Bürgerfreundlichkeit, der 
praktischen Handhabbarkeit sowie der leichteren Orientierung im Rechtsverkehr grundsätz-
lich im Verhältnis 2:1 (DM:Euro) geglättet. Die geringfügige Ermäßigung der Beträge um 
2,2% ist vor dem Hintergrund der dadurch bedingten besseren Akzeptanz der Neufestset-
zung in Euro beim Bürger zu tolerieren. 
 
Eurobeträge in Satzungen/Verordnungen, die kostenrechnende Bereiche betreffen, wurden 
überwiegend aufgrund von Kostenkalkulationen spitz ermittelt und festgesetzt. 
 
Um eine Schlechterstellung durch die Euroanpassung zu vermeiden wurden die Beträge in 
dieser Satzung, wie z.B. Entschädigungen, anhand des offiziellen Euro-Umrechnungskurses 
spitz umgerechnet und anschließend gerundet. 
 
Aus Gründen der Zweckmäßigkeit sind über die reine Euro-Umstellung hinaus ggf. auch re-
daktionelle Änderungen in die Artikelsatzung aufgenommen worden. 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 


